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02.05.03 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und der Fraktion der F.D.P. 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz 2001) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften - Drs. 15/1543 
 
 
 
- Einzelplan 09 - 
 
 
Der  Landtag wol le besch l ießen :  
 
Zu Kapitel 09 81  Allgemeine Bewilligungen im Bereich 

Landwirtschaft 
 

   
Zu Titelgruppe 87  Landwirtschaftliche Produktinnovation, 

Qualitäts- und Absatzförderung 
 

 
        
   
Zu Titel 685 87   Zuschüsse für Absatzförderung, Agrar-

marketing und Produktinnovation 
 
Der Ansatz in Höhe von 4.438.200 DM wird 
um 135.000 DM auf 4.573.200 DM erhöht. 
 
In den Erläuterungen wird in dem UT 1 der 
Ansatz von 1.640.000 DM um 135.000 DM 
auf 1.775.000 DM erhöht. 
 
Der letzte Satz der Erläuterungen: "zu 1." 
erhält folgende Fassung: 
Vorgesehene institutionelle Förderung 
715.000 DM (bisher 430.000 DM). Mehr 
infolge Ausweitung der Geschäftstätigkeit 
und dadurch notwendig werdende 
Personalverstärkung. 
 
 
 

 
        
 
 
Wiesbaden, 10. November 2000 
 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der F.D.P. 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Kartmann Hahn 
 

Drucksache 15/1989 
(zu Drucksache 15/1543) 

 


